
 

 
Verkehrsverein 

Fanas 

  Logiernächtemeldung und  
  –abrechnung 
 
   Für den Monat ____________20____ 
 

 
 
An die 
Gemeindeverwaltung 
7215 Fanas 

 
Abrechnungspflichtiger Betrieb:_________________________________________________ 
 

 
1.   Total der Logiernächte von beherbergten Personen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    _____________ 
      abzüglich Logiernächte von: 

      a)   Militärpersonen in Uniform sowie von Patienten der Eidg. Militärvers.       ___________ 

 b)   Kinder unter 12 Jahren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       ___________ 

 c)   Personen, die sich am Orte zum Besuch einer Unterrichtsanstalt 
            oder zur Berufsausübung aufhalten    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      _________________________ 
 
2. Total kurtaxenpflichtige Logiernächte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ____________ 

 
       3.   Abrechnung:    __________  Logiernächte  à  Fr.  1.20        =                   Fr.     ____________________ 
 
       Der/die Unterzeichnete erklärt, dass vorliegende Logiernächtemeldung den tatsächlichen Frequenzen entspricht. 
 
       Fanas, den  ______________________________        Unterschrift des Abrechnungspflichtigen ______________________ 
        ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
        Die Logiernächtemeldung und –abrechnung ist für jeden Monat bis spätestens am 10. des folgenden Monats unaufge-  
       fordert der Gemeindeverwaltung Fanas abzugeben. Die Überweisung der Kurtaxe kann jeden 2. Monat erfolgen. 
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